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Amtes für Preise beim Ministerrat geleitet. Er ist für 
die Tätigkeit des Amtes für Preise beim Ministerrat 
persönlich verantwortlich und gegenüber der Volks
kammer, dem Staatsrat und dem Ministerrat rechen
schaftspflichtig.

§16
(1) Der Minister und Leiter des Amtes für Preise 

beim Ministerrat ist verpflichtet, die Beschlüsse der 
Partei der Arbeiterklasse, der Volkskammer, des Staats
rates und des Ministerrates in seinem Aufgabenbereich 
auszuwerten, die erforderlichen Maßnahmen zur Durch
führung festzulegen, die Durchführung der Beschlüsse 
zu kontrollieren und auftretende neue Probleme recht
zeitig einer Lösung zuzuführen. Er hat eine hohe 
Staatsdisziplin bei der Durchführung der Beschlüsse 
zu gewährleisten.

(2) Der Minister und Leiter des Amtes für Preise 
beim Ministerrat hat die sich aus der Tätigkeit des 
Amtes für Preise beim Ministerrat ergebenden Grund
probleme, deren Entscheidung dem Ministerrat obliegt, 
rechtzeitig mit wissenschaftlich begründeten Vorschlä
gen für die komplexe Lösung dem Ministerrat vorzu
legen.

(3) Der Minister und Leiter des Amtes für Preise 
beim Ministerrat erläßt im Rahmen seines Zuständig
keitsbereiches Durchführungsbestimmungen, Anord
nungen und Direktiven im Einvernehmen mit den Lei
tern der zuständigen zentralen Staatsorgane sowie

'Richtlinien und Verfügungen.

§17
(1) Dem Minister und Leiter des Amtes für Preise 

beim Ministerrat stehen zur Wahrnehmung seiner Ver
antwortung Stellvertreter zur Seite. Er regelt die Ver
antwortung seiner Stellvertreter und überträgt ihnen 
zeitweilige oder ständige Aufgaben, die sich aus den 
Schwerpunkten der Arbeit ergeben.

(2) Das Amt für Preise beim Ministerrat ist in Abtei
lungen und Außenstellen gegliedert. Die Abteilungs
leiter sind dem Minister und Leiter des Amtes für 
Preise beim Ministerrat und die Außenstellenleiter den 
Abteilungsleitern gegenüber für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben direkt verantwortlich und rechenschafts
pflichtig.

§18
Der Minister und Leiter des Amtes für Preise beim 

Ministerrat bildet zur Beratung und Lösung grund
sätzlicher Fragen auf dem Gebiet der Preise ein Be
ratungsgremium. Er beruft als Mitglieder dieses Bera- 
lungsgremiums — in Übereinstimmung mit dem jeweils 
zuständigen Leiter — verantwortliche Mitarbeiter und 
Spezialisten aus Staats- und Wirtschaftsorganen, Kom
binaten, Betrieben und wissenschaftlichen Institutionen 
und Vertreter von Massenorganisationen.

§19
(1) Der Minister und Leiter des Amtes für Preise 

beim Ministerrat ist für die Auswahl, Erziehung, Ent
wicklung, Qualifizierung, Weiterbildung und den Ein
satz der Führungskräfte in seinem Bereich verantwort

lich. Auf der Grundlage von Kaderentwicklungspro
grammen ist die systematische Vorbereitung von Füh
rungskräften sowie die Konzentration der besten Füh
rungskader und wissenschaftlichen Kräfte auf die 
Schwerpunkte zu sichern.

(2) Das Amt für Preise beim Ministerrat ist für die 
planmäßige Berufsausbildung in seinem Bereich ver
antwortlich. Er nimmt Einfluß auf die Verteilung von 
Hoch- und Fachschulabsolventen mit Spezialkenntnis
sen auf dem Gebiet der Preise und auf ihre Ausbildung.

III.
Die Vertretung des 

Amtes für Preise beim Ministerrat 
im Rechtsverkehr

§20
Das Amt für Preise beim Ministerrat ist juristische 

Person und Haushaltsorganisation. Es hat seinen Sitz 
in Berlin, der Hauptstadt der Deutschen Demokrati
schen Republik.

§21
(1) Das Amt für Preise beim Ministerrat wird im 

Rechtsverkehr durch den Minister und Leiter des 
Amtes für Preise beim Ministerrat- und im Falle seiner 
Verhinderung durch den von ihm beauftragten Stell
vertreter vertreten.

(2) Die Stellvertreter des Leiters des Amtes für 
Preise beim Ministerrat und die Leiter der Abteilun
gen sind berechtigt, im Rahmen ihres Aufgabenberei
ches das Amt für Preise beim Ministerrat zu vertreten.

(3) Andere Mitarbeiter oder andere Personen können 
zur Vertretung des Amtes für Preise beim Ministerrat 
durch den Minister und Leiter des Amtes für Preise 
beim Ministerrat und im Rahmen ihrer Vertretungs- 
befugnis auch durch die Stellvertreter des Leiters des 
Amtes für Preise beim Ministerrat und die Leiter der 
Abteilungen bevollmächtigt werden.

IV.
Schlußbestimmungen

§22
Auf Grund und zur Durchführung dieser Verordnung 

erläßt der Minister und Leiter des Amtes für Preise 
beim Ministerrat die Arbeitsordnung des Amtes für 
Preise beim Ministerrat, die die Rechte und Pflichten 
der Leiter und Mitarbeiter und die Organisation der 
Arbeit regelt.

§23
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1968 in Kraft.
Berlin, den 6. Dezember 1967

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

S t о p h 
Vorsitzender
Der Leiter 

des Amtes für Preise 
beim Ministerrat 
H a l b r i t t e r  

Minister

Herausgeber: Büro des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik, 102 Berlin, Klosterstraßen — Redaktion: 102 Berlin. 
Klosterstraße 47, Telefon: 209 36 22 - Für den Inhalt und die Form der Veröffentlichungen tragen die Leiter der staatlichen Organe 
die Verantwortung, die die Unterzeichnung vornehmen — Veröffentlicht unter Lizenz-Nr. 1538 - Verlag (610/62) Staatsverlag der 
Deutschen Demokratischen Republik, 108 Berlin, Otto-Grotewohl-Slr. 17, Telefon: 27 15 92 - Erscheint nach Bedarf - Fortlaufender 
Bezug nur durch die Post — Bezugspreis: Vierteljährlich Teil I 1,20 M, Teil II 1,80 M und TeU ПГ 1,80 M — Einzelabgabe bis zum 
Umfang von 8 Seiten 0,15 M, bis zum Umfang von 16 Seiten 0,25 M, bis zum Umfang von 32 Seiten 0,40 M, bis zum Umfang von 
48 Seiten 0,55 M je Exemplar, je weitere 16 Seiten 0,15 M mehr — Bestellungen beim Zentral-Versand,- Erfurt, 501 Erfurt, Post
schließfach 696, sowie Bezug gegen Barzahlung und Selbstabholung in der Buchhandlung für amtliche Dokumente, 1054 Berlin,- 
Schwedter Str. 263, Telefon: 42 46 41 - Gesamtherstellung: Staatsdruckerei der Deutschen Demokratischen Republik (Rollen- 
rotations-Hoehdruck) Index 31 817


